
Regelungen für große Pausen  

und Mittagspause   
STAND: 17.01.2023 

 

Große Pausen  

Die erste große Pause (09:20 - 09:40 Uhr) verbringen alle Schülerinnen und Schüler bis 

09:35 Uhr auf dem Schulhof. Die Klassenzimmer werden von den dort unterrichtenden 

Fachlehrern zu Beginn dieser Pause abgeschlossen. Bei Niederschlag dürfen sich die 

Schülerinnen und Schüler auch in den Gängen aufhalten. 

Die zweite große Pause (11:15 - 11:25 Uhr) verbringen die Schülerinnen und Schüler auf 

dem Schulhof oder im Klassenzimmer. 

Die Fachräume werden in der Regel (wenn es die Fachraumordnung so vorsieht) immer 

abgeschlossen, wenn kein Fachlehrer anwesend ist. 

Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe dürfen das Schulgelände in den beiden großen 

Pausen nach Rücksprache mit ihren Eltern auf eigene Verantwortung verlassen.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 10 dürfen das Schulgelände in den beiden 

großen Pausen nicht verlassen. 

 

Mittagspause 

Der bevorzugte Aufenthaltsbereich in der Mittagspause sollte bei schönem Wetter der 

Pausenhof und, für diejenigen die dort Essen, die Mensa sein. 

In der Mittagspause dürfen sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 im 

Schulhaus auch in ihrem eigenen Klassenzimmer aufhalten, hier darf ebenfalls gegessen 

werden.  

Die Klassengemeinschaft ist verantwortlich für die Ordnung in ihrem Klassenzimmer, am 

Ende der Mittagspause muss das Klassenzimmer in sauberem Zustand hinterlassen 

werden. 

Für die Kursstufe 1 und die Kursstufe 2 stehen gesonderte Räume zur Verfügung. 

Die Flure sind keine Aufenthaltsräume. 

Die Schülerbibliothek ist in der Regel in der Mittagspause für Schülerinnen und Schüler 

geöffnet. 

 

Schülerinnen und Schüler dürfen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen, stehen 
dann jedoch nicht länger unter Aufsicht der Schule. Die Schule kontrolliert nicht, wer das 
Schulgelände in der Mittagspause verlässt. Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern, 
sich während der Mittagspause auf dem Schulgelände aufzuhalten. 


